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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme am Gemein-
schaftsstand Bayern Innovativ  
 
1. Geltungsbereich 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ (im Folgenden 
„Aussteller“) und der Bayern Innovativ - Bayerische Gesellschaft für Innovation und 
Wissenstransfer mbH (im Folgenden „Bayern Innovativ“). Abweichende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit. 
 

2. Anmeldeberechtigung 
Anmeldeberechtigt zur Teilnahme am Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ sind kleine 
und mittlere Unternehmen, Hochschulinstitute und Forschungseinrichtungen mit Sitz in 
Bayern. 
 

3. Bewerbung und Zulassung 
3.1 Die Bewerbung zur Teilnahme erfolgt ausschließlich durch termingerechten Eingang 
der vollständig ausgefüllten und rechtsverbindlich unterschriebenen Bewerbungsformu-
lare bei der Bayern Innovativ GmbH unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen. 
Die Bewerbung ist verbindlich, unabhängig von der Zulassung. Bedingungen und 
Vorbehalte bei der Anmeldung sind nicht zulässig und gelten als nicht gestellt. 
3.2 Der Bewerbungsschluss für die jeweilige Veranstaltung ergibt sich aus den beige-
fügten „Besonderen Teilnahmebedingungen“. 
3.3 Der Eingang der Bewerbung wird von der Bayern Innovativ GmbH schriftlich bestä-
tigt. Die Bewerbung und die Bestätigung ihres Eingangs begründen noch keinen An-
spruch auf Zulassung oder auf eine bestimmte Größe und Lage der Ausstellungsfläche. 
3.4 Der Bewerber wird zugelassen 
- gemäß der Zustimmung des Messekreises, einem Gremium aus Vertretern der Wirt-
schaft und Wissenschaft, das über die Ausstellungsbeiträge entscheidet, 
- nach Maßgabe der vorhandenen Ausstellungsfläche und 
- sofern er die in diesen „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ und den „Besonderen 
Teilnahmebedingungen“ genannten Voraussetzungen erfüllt und 
- sofern sein Ausstellungsgut dem Gesamtrahmen und der Konzeption des Gemein-
schaftsstandes Bayern Innovativ entspricht. 
3.5 Mit der Übersendung der Zulassung ist der Vertrag zwischen der Bayern Innovativ 
GmbH und dem Aussteller geschlossen. 
3.6 Nach Zulassung durch die Bayern Innovativ GmbH bleibt die Bewerbung und die 
Verpflichtung zur Zahlung der Kostenbeteiligung rechtsverbindlich, auch wenn z.B. das 
Ausstellungsgut nicht rechtzeitig (z.B. Verlust oder Transportverzögerung) oder über-
haupt nicht zur Veranstaltung eintrifft. 
3.7 Die Bayern Innovativ GmbH ist berechtigt, die Zulassung zu widerrufen, wenn sie 
aufgrund falscher Voraussetzungen oder Angaben erteilt wurde oder die Zulassungs-
voraussetzungen später entfallen. 
 
4. Zahlungsbedingungen 
4.1 Nach Erhalt der Rechnung ist die Kostenbeteiligung ohne Abzug fällig. 
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4.2 Wird der Zahlungstermin auch nach erfolgter weiterer Fristsetzung nicht eingehal-
ten, ist die Bayern Innovativ GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und ander-
weitig über die Fläche zu verfügen. 
 
5. Rücktritt 
5.1 Bis zur Zulassung ist der Rücktritt durch den Bewerber möglich. 
5.2 Nach der Zulassung ist ein Rücktritt durch den Aussteller nicht mehr möglich. Ver-
zichtet der Aussteller gleichwohl darauf, die ihm zugeteilte Standfläche zu belegen, so 
hat er 
- die gesamte Kostenbeteiligung zu zahlen, sofern die Fläche von der Bayern Innovativ 
GmbH nicht anderweitig vermietet werden kann. Wissenschaftliche Institute und Hoch-
schulen zahlen in diesem Fall € 1.500,--. 
- € 500,-- zu zahlen, sofern die Fläche vom Veranstalter anderweitig vermietet werden 
kann. Dieser Punkt gilt auch für wissenschaftliche Institute und Hochschulen.  
5.3 Der Aussteller ist grundsätzlich berechtigt, den Nachweis zu führen, dass durch die 
Stornierung der Teilnahme ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger ist, als die von der Bayern Innovativ einbehaltene Gebühr. 
5.4 Der Rücktritt des Ausstellers bzw. der Verzicht auf die zugeteilte Standfläche wird 
erst mit Eingang der schriftlichen Erklärung bei der Bayern Innovativ GmbH wirksam. 
 
6. Standgestaltung 
6.1 Der Aussteller erhält von der Bayern Innovativ GmbH und/oder deren Partner detail-
lierte Angaben zur Stand- und Exponatgestaltung und ist verpflichtet, diese Angaben 
fristgerecht zu erfüllen. 
6.2 Eigene Gestaltungsmaßnahmen der Aussteller sind nur zulässig, wenn sie dem äu-
ßeren Erscheinungsbild und der Konzeption des Gemeinschaftsstandes Bayern Inno-
vativ entsprechen und sind in allen Fällen vorher mit der Bayern Innovativ GmbH abzu-
stimmen. 
 
7. Exponatauf- und -abbau / Standbetreuung 
7.1 Der Aussteller verpflichtet sich, für den ordnungsgemäßen Auf- und Abbau seines 
Exponates zu den von der Bayern Innovativ GmbH festgelegten Terminen zu sorgen. 
Der Einsatz von Personal zum Ein- und Auspacken, Aufstellen des Ausstellungsgutes 
und dessen Demontage und sonstige damit zusammenhängende Tätigkeiten sind aus-
schließlich Angelegenheit des Ausstellers. 
7.2 Jeder Aussteller ist verpflichtet, darauf zu achten, dass seine Ausstellungsfläche 
während der allgemeinen Publikumszeiten mit fachkundigem Personal besetzt ist. Dar-
über hinaus hat der Aussteller dafür Sorge zu tragen, dass sich alle mit der Messebetei-
ligung beauftragten Personen mit den „Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedin-
gungen“ vertraut machen. 
 
8. Ausstellungsgüter 
Alle Ausstellungsgüter sind in der Bewerbung einzeln und mit genauer Bezeichnung 
aufzuführen. Ausstellungsstücke dürfen während der Dauer der Veranstaltung nicht 
entfernt werden. 
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9. Transport der Ausstellungsgüter 
9.1 Der Aussteller verpflichtet sich, für den fristgerechten Eingang des Exponates bei 
der Zentralstelle, die den Sammeltransport der Exponate übernimmt, zu sorgen. 
Trifft das Exponat nicht fristgerecht ein, so hat der Aussteller selbst für den Weitertrans-
port zu sorgen. 
9.2 Übernimmt der Aussteller selbst den Transport des Exponates zur Veranstaltung, 
verpflichtet er sich, dieses während der festgelegten Aufbauzeit anzuliefern. 
 
10. Versicherung und Haftpflicht 
10.1 Wird der Transport der Ausstellungsgüter in eigener Regie durchgeführt, ist die 
Versicherung der Ausstellungsgüter gegen alle Risiken des Transportes Angelegenheit 
des Ausstellers. 
10.2 Bei Inanspruchnahme des Sammeltransportes ab zentraler Anlaufstelle wird sei-
tens des Transporteurs nur das speditionsübliche Risiko während des Sammeltrans-
portes getragen, nicht jedoch Schäden, die auf unzureichende und nicht speditionsge-
rechte Verpackung zurückgehen. Hierdurch entstandene Kosten trägt der Aussteller. 
10.3 Die Versicherung der Ausstellungsgüter gegen alle Risiken während der Veran-
staltung, insbesondere gegen Beschädigung, Diebstahl etc., ist Angelegenheit des Aus-
stellers. 
10.4 Der Aussteller haftet für alle Schäden, die durch seine Beteiligung Dritten gegen-
über verursacht werden, einschließlich der Schäden, die an Gebäuden auf dem Aus-
stellungsgelände, am Ausstellungsgelände und dessen Einrichtungen oder am Messe-
stand entstehen. 
10.5 Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der Bayern Innovativ, ih-
res gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet die Bayern 
Innovativ unbeschränkt. Bei den übrigen Haftungsansprüchen haftet Bayern Innovativ 
unbeschränkt nur, wenn die Schäden von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Bayern Inno-
vativ nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Ver-
tragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Sind an dem Vertragsver-
hältnis nur Unternehmer beteiligt, beschränkt sich die Haftung der Bayern Innovativ bei 
Verletzung einer Kardinalpflicht auf den Ersatz des nach Art der Veranstaltung vorher-
sehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschadens.   
 
11. Rundschreiben 
Die Aussteller werden von der Bayern Innovativ GmbH und deren Partner durch Rund-
schreiben über Fragen der Vorbereitung und Durchführung der Gemeinschaftsbeteili-
gung unterrichtet. Folgen, die durch Nichtbeachtung dieser Rundschreiben entstehen, 
hat ausschließlich der Aussteller zu vertreten. 
 
12. Hinweise 
13.1 Unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden die übermit-
telten Daten gespeichert und im Rahmen der Antragsbearbeitung bzw. Durchführung 
der Maßnahme an die hierfür zuständigen Stellen weitergeleitet. 
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13.2 Die Angaben im Bewerbungsformular sind subventionserheblich i.S.d. § 264 
StGB in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGB1IS.2073) 
und Art. 1 des Bayerischen Subventionsgesetzes (BayRS 453-1-W). 
 
13.  Schlussbestimmungen 
14.1 Hinsichtlich des Leistungsumfanges der Beteiligung wird auf die „Besonderen Teil-
nahmebedingungen“ verwiesen. 
14.2 Hat der Aussteller der Bayern Innovativ GmbH oder deren Partner Aufträge für 
kostenpflichtige Leistungen außerhalb des Rahmens der „Besonderen Teilnahmebedin-
gungen“ erteilt oder weitergehende Leistungen in Anspruch genommen, so werden ihm 
die hierfür angefallenen Kosten in Rechnung gestellt. 
 


